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Checkliste für die Benutzung eines Carnets A.T.A.  

 

 To-Do erledigt 
���� 

1. Nach Abstempelung des Carnets  
- gelbes Ausfuhrblatt - 

� Nämlichkeit bei Ihrem örtlich zuständigen Zollamt sichern lassen. 
“Identitätssicherung“ nimmt das deutsche Zollamt in den dafür vorge-
sehenen dunkelunterlegten Feldern auf dem Carnet-Deckblatt und 
Rückseite vor. 

� Waren müssen vorgeführt werden. 
� Vor jeder Reise gelbes Ausfuhrblatt vom Zollamt abfertigen lassen 

(heimisches Zollamt bzw. Zollamt EU-Außengrenze)  

 

2. Einfuhr ins Ausland- 
- weißes Einfuhrblatt -  

� Zollbeamten das Carnet vorlegen. 
� Das weiße Trennabschnittsblatt „Einfuhr“ vollständig ausfüllen (Feld D 

bis F). Unterschrift (unten rechts) vor Ort leisten.  
� Das weiße Einfuhrblatt wird vom Zollbeamten herausgenommen. 

Die Einfuhr wird auf dem vorgesehenen Trennabschnitt vermerkt. 
 
� Überprüfen Sie die Eintragungen des Zollbeamten. 
� D. h. sind die richtigen Positionsnummern der Waren eingetragen wor-

den? 
� Frist der Wiederausfuhr (Stammabschnitt Feld 2) beachten. Ist diese 

Frist zu kurz, um Verlängerung bitten. 

 

3. Ausfuhr aus dem Ausland 
- weißes Wiederausfuhrblatt - 

� Zollbeamten das Carnet vorlegen. 
� Das weiße Trennabschnittsblatt „Wiederausfuhr“ vollständig ausfüllen 

(Feld D bis F). Unterschrift (unten rechts) vor Ort leisten.  
� Das weiße Wiederausfuhrblatt wird vom Zollbeamten herausgenom-

men. 
Die Wiederausfuhr wird auf dem vorgesehenen Stammabschnitt ver-
merkt. 

 
� Nicht durchwinken lassen!! Auf Abfertigung durch einen  

Grenzzollbeamten bestehen! 

 

4. Evtl. Durchfahrt / Transit � Handhabung wie bei der Ein- bzw. Wiederausfuhr.  
5. Wiedereinfuhr EU 

- gelbes Wiedereinfuhrblatt - 
� Zollbeamten das Carnet vorlegen. 
� Das gelbe Wiedereinfuhrblatt wird vom Zollbeamten herausgenommen. 

Die Wiedereinfuhr wird auf dem vorgesehenen Stammabschnitt ver-
merkt. 

� Carnet an die IHK zurückgeben. 

 

 

Das wichtigste in Kürze 
� Carnets sind sorgfältig und vollständig auszufüllen, am besten nicht handschriftlich. 
� Bei jeder Ein- und Ausfuhr das Carnet abfertigen lassen. 
� Öffnungszeiten der Zollabfertigungsstelle beachten und Abfertigungsdauer einplanen. 
� Auf die Einhaltung der Fristen achten. 
� Carnets spätestens bei Ablauf der Gültigkeitsdauer bzw. wenn es nicht mehr benötigt wird, an die IHK zurückgeben. 
� Nicht ordnungsgemäß abgefertigte Carnets sofort an die IHK zurückgeben.  
� Keine Änderungen bzw. Ergänzungen ohne Mitwirkung der ausgebenden IHK vornehmen. 
� Soll ein Carnet nochmals verwenden werden, obwohl ursprünglich nur eine Reise geplant war, besteht die Möglichkeit, 

die zusätzlichen benötigten und bereits ausgefüllten Einlegeblätter von der IHK einheften zu lassen. 
� Antragsteller, die falsche Angaben machen, können von der Ausgabe weiterer Carnets A.T.A. ausgeschlossen werden. 
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Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter 

 

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
Dienstleistungszentrum Ludwigshafen 
Ludwigsplatz 2 - 4 
67059 Ludwigshafen 
Tel. 0621 5904 0 
Fax 0621 5904 1214 
 
E-Mail: info.lu@pfalz.ihk24.de 
 

 

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
Dienstleistungszentrum Kaiserslautern 
Europaallee 14 - 16 
67657 Kaiserslautern 
Tel. 0631 41448-0 
Fax 0631 41448-2704 
 
E-Mail: mailto:info.kl@pfalz.ihk24.de 
 

 

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
Dienstleistungszentrum Landau 
Im Grein5 
76829 Landau 
Tel. 06341 971-2510 
Fax 06341 971-2514 
 
E-Mail: mailto:info.ld@pfalz.ihk24.de 
 
 

 

Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
Dienstleistungszentrum Pirmasens 
Adam-Müller-Str. 6 
66994 Pirmasens 
Tel. 06331 523 2610 
Fax 06331 523 2614 
 
E-Mail: mailto:info.ps@pfalz.ihk24.de 
 
 
 

Öffnungszeiten: montags bis freitags  von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 
 
Stand: April 08 – 


